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Norm

AVG §68 Abs4 Z4;

ROG Stmk 1974 §23 Abs5 litb;

ROG Stmk 1974 §25;

ROG Stmk 1974 §32 Abs1;

ROG Stmk 1974 §32 Abs3;

Statut Graz 1967 §103 Abs2;

Statut Graz 1967 §107 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2007/06/0054

Rechtssatz

Ein maßgebliches Kriterium bei der Vollziehung des Schonungsprinzipes iSd § 103 Abs. 2 Statut Graz 1967 ist der

Umstand fortdauernder nachteiliger Wirkungen durch die als rechtswidrig erkannte Bauführung auf die mit einer

Widmung (hier der Bebauungsplanung) verfolgten planerischen Zielsetzungen. (Hier: Wenn die belangte Behörde die

Ansicht vertritt, durch die Erteilung der baurechtlichen Bewilligung für den vorliegenden Neubau könnte eine

Bauentwicklung im betreDenden Gebiet eingeleitet werden, die geeignet sein könnte, einen Widerspruch zu einem

künftigen Bebauungsplan darzustellen, der eine dem Raumordnungsgrundsatz des § 3 Abs. 2 Z. 5 Stmk ROG 1974

entsprechende Entwicklung der Struktur und Gestaltung des vorliegenden Baulandes gewährleisten soll, zeigt sie damit

keine fortdauernden nachteiligen Wirkungen auf die mit der Bebauungsplanung verfolgten zu verwirklichenden

planerischen Zielsetzungen auf (Näheres im Erkenntnis). Die Schwere der Rechtsverletzung ist im vorliegenden Fall (der

die Widmung "Allgemeines Wohngebiet" betrifft) mit einer unzulässigen Bauführung im Freiland nicht zu vergleichen.)
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